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Freie Städte sind kein alternativer Staat, sondern ein anderer Ordnungsansatz. Ihr
Kern liegt in privatrechtlichen Verträgen zwischen Einwohnern und Betreibern statt
politischer Herrschaft durch Gesetzgebung. Zustimmung ersetzt Mehrheitszwang,
einklagbares Recht ersetzt politische Versprechen.

Ob Freie Städte tatsächlich Freiheit ermöglichen oder lediglich neue Formen der
Kontrolle hervorbringen, entscheidet sich nicht an Absichten, sondern an der
institutionellen Ausgestaltung. Zentrale Prüfsteine sind die Begrenzung von Macht,
die Rolle des Betreibers, reale Wahlmöglichkeiten – und der Umgang mit Technik.

Insbesondere der Einsatz künstlicher Intelligenz macht den Unterschied sichtbar:
Wird sie als steuerndes Instrument eingesetzt, nähern sich Freie Städte Smart-City-
Modellen an. Wird sie dagegen klar begrenzt und vertraglich gebunden, bleibt die
Ordnungslogik der Freiheit gewahrt.
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1. Einleitung

Warum Freie Städte im gegenwärtigen institutionellen Diskurs eine
ernstzunehmende denkbare Alternative darstellen (Kollaps westlicher
Werteordnung, Aufstieg von Smart Cities, Suche nach Alternativen).
Fragestellung: Können Freie Städte ein Modell für Freiheit und Koexistenz sein
– oder droht Privatfeudalismus?

2. Grundlagen

Ursprung der Idee (Titus Gebel, Free Private Cities Foundation, Tipolis).
Abgrenzung zu klassischen Wirtschaftssonderzonen (die primär fiskal- und
handelsrechtliche Sonderregimes darstellen).
Vergleich mit Smart Cities (Staat vs. Markt, Kontrolle vs. Vertrag).

3. Praxisbeispiele

Honduras (ZEDEs): Versuche und Gegenbewegungen mit politisch
unterschiedlichen Argumentationslinien
Brunei (Tipolis, Wawasan 2035): staatlich integriertes Projekt, Chancen
und Exklusivitätsrisiken.
Weitere Zonen: Dubai, Singapur, afrikanische Pilotprojekte.

4. Chancen

Vertragliche Klarheit, Rechtsstaat ohne Willkür.
Wettbewerb der Modelle.
Innovationsräume für Technik und Gesellschaft.
Möglichkeit, KI als Werkzeug der Verständigung einzusetzen.
Prüfstein: ob KI als steuerndes System fungiert oder als unterstützendes
Werkzeug innerhalb vertraglich definierter Zuständigkeiten.
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5. Risiken

Privatfeudalismus: Machtkonzentration bei Betreibern.
Exklusivität: Zugang nur für Wohlhabende oder „passende“ Bürger.
Missbrauch von KI als Kontrollinstrument.
Fehlen übergeordneter Korrektive (Verfassungsgericht, Demokratie).

6. Rolle der KI

Smart Cities: KI als Überwacher und Filter.
Freie Städte: KI als Garant für Vertragssicherheit – oder Türsteher der
Exklusion.
Prüfstein: Kann KI Verantwortung sichern, statt Kontrolle zu verschärfen?

7. Koexistenz & Verantwortung

Was bedeutet Freiheit, wenn sie vertraglich organisiert wird?
Unterschied zwischen Rechtsklarheit und Rechtsgerechtigkeit.
Verantwortung in einer Ordnung, die sich selbst „frei“ nennt.

8. Fazit & Ausblick

Freie Städte als Laboratorium: Chance oder Falle?
Abgrenzung vom Überwachungsstaat: Was wir verteidigen wollen.
Offene Frage: Kann Koexistenz mit KI hier erprobt werden – oder wird sie
vereinnahmt?



Einordnung (Einleitung)

Seite | 4



Einordnung (Einleitung)

Seite | 5

Erstveröffentlichung: 11.09.2025

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

� Wegweiser: Freie Städte in 6 Einstiegen

Orientierung (FAQ)

Einordnung (Einleitung)

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/freie-staedte-faq/
https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/freie-staedte-einordnung/


Einordnung (Einleitung)

Seite | 6

Technikgrenzen (KI)

Realitätscheck (Praxis)

Absicherung (Klauseln)

Energie & Infrastruktur

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/technikgrenzen-ki/
https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/freie-staedte-praxisbeispiele/
https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/absicherung-klauseln/
https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/energie-infrastruktur/

